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der Angenommene nach Aufl ö sung der Ehe weiterhin 
diesen Ehenamen führt; dann werde nämlich der Ehe-
name auch nach Aufl ösung der Ehe wei terhin als Ehe-
name geführt (BeckOGK-BGB/Löhnig, Std.: 1.5.2019, 
§ 1767 Rn. 55; Staudinger/Helms, BGB, 2019, § 1757 
Rn. 13; unklar MünchKommBGB/Maurer, §  1757 
Rn. 18, der dies wohl nur für den Fall annimmt, dass 
der geschiedene Anzunehmende den Geburtsnamen 
seines ehemali gen Ehegatten als Ehenamen angenom-
men und fortgeführt hat). Falls der Angenommene den 
neuen Geburtsnamen auch als Familiennamen führen 
wollte, müss te der Angenommene nach dieser Literatur-
ansicht eine Erklärung gem. § 1355 Abs. 5 S.  2 BGB 
abgeben.

Nach anderer Ansicht ändert sich infolge der Adoption 
eines geschiedenen Ehegatten auch der Familienna-
me des Angenommenen (BeckOK-BGB/Pöcker, Std.: 
1.2.2020, §  1767 Rn. 17; Soergel/Liermann, BGB, 
13. Aufl . 2000, § 1757 Rn. 15). Dies wird damit begrün-
det, dass sich unabhängig vom rechtlichen Charakter 
des Namens nach der Scheidung die in § 1757 Abs. 1 
BGB vorgesehene Änderung des bis zur Adoption ge-
führten Namens durchsetze (BeckOK-BGB/Pöcker, 
§  1767 Rn. 17). Ergänzend macht man geltend, dass 
die Einschränkung in § 1767 Abs. 2 S. 3 BGB (§ 1757 
Abs. 3 BGB a. F.) eine bestehende Ehe voraussetze; die 
Möglichkeit, den Ehenamen fort zuführen, trage dem 
individuellen Interesse an einer Namenskontinuität bei 
Eheaufl ö sung Rechnung, nicht aber dem Interesse, auf 
eine frühere Ehe hinzuwei sen (BeckOK-BGB/Pöcker, 
§ 1767 Rn. 17.1). 

b) Rechtsprechung 
Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat sich – soweit 
ersichtlich – zum Problem der Namensführung bei ge-
schiedenen Angenommenen bisher nicht geäußert. Ge-
klärt hat der BGH inzwischen nur die früher ebenfalls 
äußerst umstrittene Frage, ob sich der Begleitname des 
Angenommenen, der auf seinen Geburtsnamen zurück-
geht, mit der Adoption ändert; dies hat der BGH bejaht 
(DNotZ 2012, 207). 

Mangels konkret einschlägiger Rechtsprechung ist die 
Rechtslage daher nicht abschließend geklärt. 

4. Weiteres Vorgehen
Angesichts der ungeklärten Rechtslage dürfte es sich in 
der Praxis empfeh len, vor Einreichung des Adoptions-
antrags mit dem zuständigen Familiengericht Rück-
sprache zu nehmen und die Frage der Namensführung 
nach Adoption zu erörtern. Möglicherweise schließt 
sich das Familiengericht der zuerst genannten Litera-
turansicht (oben 3.  a]) an, sodass die Anzunehmende 
ihren bisherigen Familiennamen – trotz Änderung des 

Geburtsnamens – beibehalten könnte („Schmidt, geb. 
Maier“).

Wenn das Gericht von einer Änderung des Familienna-
mens und nicht nur des Geburtsnamens ausginge (vgl. 
zweite Ansicht unter 3.  a]), könnte die Anzunehmen-
de zusätzlich einen Namensänderungsantrag gem. 
§ 1757 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BGB stellen. Würde das Fa-
miliengericht diesem Antrag stattgeben, so könnte die 
Anzunehmende nach der Adoption zumindest einen 
Doppelnamen („Maier-Schmidt“ oder „Schmidt-
Maier“) führen.
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a) Bei Verwendung einer (unwirksamen) unbefriste-
ten Fortgeltungsklausel in einem von ihm vorformu-
lierten Angebot zum Kauf einer Immobilie handelt 
der Zentral- beziehungsweise Vollzugsnotar amts-
pfl ichtwidrig, wenn er ohne vorherige Abklärung des 
Willens der Käufer in Bezug auf das weitere Vorge-
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hen im Rahmen der ihm obliegenden „betreuenden“ 
Belehrung die Annahme der Verkäuferin beurkun-
det und den Kaufvertrag vollzieht, insbesondere, in-
dem er die Fälligkeit des Kaufpreises gegenüber den 
Käufern bestätigt.

b) Da die haftungsausfüllende Kausalität die-
ser Pfl ichtverletzung für den eingetretenen 
Kaufpreisschaden feststeht, betriff t die hypothe-
tische Frage, ob dieser auch bei pfl ichtgemäßem 
Verhalten des beklagten Notars entstanden wäre, 
weil die Urkundsbeteiligten ungeachtet der ih-
nen gegenüber off engelegten Zweifel an der fort-
bestehenden Wirksamkeit ihres Angebots an dem 
Abschluss des Kaufvertrags festgehalten hätten, 
eine im Rahmen des haftungsausfüllenden Zu-
rechnungszusammenhangs zu beachtende Reser-
veursache, für die der Notar nachweispfl ichtig ist.

BGH, Urt. v. 23.1.2020 – III ZR 28/19

Problem
Im Fall des BGH beurkundete der beklagte Notar ein 
Angebot der Kläger zum Kauf einer Eigentumswoh-
nung. Der Angebotstext war vom Beklagten als Muster 
zur Verwendung in einer Vielzahl von Fällen vorformu-
liert worden. Er enthielt u. a. eine Klausel, wonach das 
für ca. sechs Wochen bindende Angebot nach Ablauf 
der Frist nicht erlöschen sollte; vielmehr sollte lediglich 
die Bindung entfallen und das Angebot bis zum Wider-
ruf durch die Kläger gegenüber dem beklagten Notar 
unbefristet fortgelten. 

Nach Beurkundung der Annahme und Vollzug des 
Kaufvertrags verlangten die Kläger die Erstattung des 
Kaufpreises Zug um Zug gegen Übertragung des Eigen-
tums an der Eigentumswohnung. Sie führten dazu an, 
der beklagte Notar habe sie pfl ichtwidrig nicht darauf 
hingewiesen, dass sie zum Zeitpunkt der Beurkundung 
der Annahme nicht mehr an ihr Angebot gebunden ge-
wesen seien.

Entscheidung
Der BGH sieht in der unterlassenen Belehrung über 
die fehlende Bindung an das abgegebene Angebot eine 
pfl ichtwidrige Amtspfl ichtverletzung. Das Kaufange-
bot der Kläger sei ungeachtet der Frage der Angemes-
senheit seiner Bindungsdauer spätestens mit deren Ab-
lauf und damit vor Beurkundung der Annahme nach 
§  146  BGB erloschen. Die unbefristete Fortgeltungs-
klausel sei trotz der Widerrufsmöglichkeit unwirksam 
gem. § 308 Nr. 1 BGB gewesen. 

Obwohl dies zum Zeitpunkt der Beurkundung noch 
nicht höchstrichterlich geklärt war, hätte der Urkunds-

notar laut BGH in Anbetracht des damaligen breiten 
Meinungsspektrums zur Wirksamkeit von Fortgel-
tungsklauseln erkennen müssen, dass die Wirksam-
keit der verwendeten Klausel „jedenfalls angesichts 
ihrer mangelnden Befristung zweifelhaft“ gewesen sei. 
Hierüber hätte er gem. § 17 Abs. 1 BeurkG und § 14 
Abs. 1 S. 2 BNotO belehren müssen. 

Darüber hinaus hätte er ohne vorherige Rücksprache 
mit den Klägern, die das Angebot abgegeben hatten, die 
Annahmen nicht beurkunden, jedenfalls aber den Kauf-
vertrag nicht vollziehen dürfen. Insbesondere hätte er 
nicht den Eintritt der (Grund-)Voraussetzungen für den 
Eintritt der Kaufpreisfälligkeit bestätigen dürfen.

Nach Ansicht des BGH hat der Notar dadurch den 
Schaden kausal verursacht; einen weiteren Nachweis 
mussten die Kläger nicht erbringen. Der Einwand, die 
Kläger hätten auch bei Kenntnis der Unwirksamkeit des 
Angebots am Vertrag festhalten und diesen vollziehen 
wollen, sei keine Frage des haftungsausfüllenden Ursa-
chenzusammenhangs, sondern – wie auch beim Unter-
lassen einer bloßen Aufklärungspfl icht – eine solche des 
Bestehens einer beachtlichen Reserveursache. Dafür 
sei der Notar darlegungs- und beweisbelastet, wobei 
§ 287 ZPO zur Anwendung komme. 

Der beklagte Notar könne sich schließlich nicht auf 
§  19 Abs.  1 S.   2 BNotO berufen, soweit er auf einen 
Anspruch gegen die Verkäuferin verweise. Diese sei 
nämlich ebenso in den Schutzbereich der verletzten No-
tarpfl ichten einbezogen. Hätten die Kläger vorrangig 
die Verkäuferin in Anspruch nehmen müssen, so wäre 
der beklagte Notar aufgrund derselben Amtspfl ichtver-
letzung gleichfalls – dann gegenüber der Verkäuferin – 
zum Schadensersatz verpfl ichtet gewesen.

Aktuelles
Zulassung der Stiefkindadoption auch in nichtehe-
licher Lebensgemeinschaft; kollisionsrechtliche An-
knüpfung

Eine Stiefkindadoption war bislang Ehegatten (vgl. 
§ 1741 Abs. 2 S. 3 BGB) und eingetragenen Lebens-
partnern (vgl. § 9 Abs. 7 LPartG) vorbehalten. Die 
Adoption durch den nichtehelichen Lebensgefährten 
des Elternteils hatte dagegen bei Minderjährigkeit des 
Anzunehmenden zwangsläufi g zur Folge, dass das Ver-
wandtschaftsverhältnis auch zum Lebensgefährten (El-
ternteil) beendet wurde (vgl. § 1755 Abs. 1 S. 1 BGB). 

In diesem Sinne entschied noch 2017 der BGH (DNotZ 
2017, 375 = FamRZ 2017, 626 m. Anm. Botthof): Die in 


